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19. Wahlperiode 06.11.2019

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Gesundheit (14. Ausschuss)  

a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 

– Drucksachen 19/13438, 19/13548 – 

Entwurf eines Gesetzes für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung 

und Innovation 

Digitale-Versorgung-Gesetz-DVG 

b) zu dem Antrag der Abgeordneten Maria Klein-Schmeink, Kordula Schulz-
Asche, Dr. Kirsten Kappert-Gonther, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 19/13539 – 

Der Digitalisierung im Gesundheitswesen eine Richtung geben und sie im 

Interesse der Nutzerinnen und Nutzer vorantreiben 

A. Problem 

Zu Buchstabe a 

In der Digitalisierung und in innovativen Versorgungsstrukturen liegen nach 
Überzeugung der Bundesregierung große Chancen für eine bessere Gesundheits-
versorgung in Deutschland. Unter den derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingun-
gen sei das deutsche Gesundheitssystem bei der Implementierung digitaler Lö-
sungen und neuer innovativer Formen der Zusammenarbeit jedoch nur einge-
schränkt adaptiv und agil. Technische und strukturelle Möglichkeiten sowie damit 
verbundene Verbesserungspotenziale für die Versorgung würden nicht ausrei-
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Zusammenstellung 

des Entwurfs eines Gesetzes für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation 
– Drucksachen 19/13438, 19/13548 – 
mit den Beschlüssen des Ausschusses für Gesundheit 

Entwurf Beschlüsse des 14. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes für eine bes-
sere Versorgung durch  

Digitalisierung und Innovation  

Entwurf eines Gesetzes für eine bes-
sere Versorgung durch  

Digitalisierung und Innovation  

(Digitale-Versorgung-Gesetz – DVG) (Digitale-Versorgung-Gesetz – DVG) 

Vom ... Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche 
Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zu-
letzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom … [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des Gesetzes für 
mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung, Bun-
destagsdrucksache 19/8753] geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche 
Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zu-
letzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom … [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des Gesetzes für 
mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung, Bun-
destagsdrucksache 19/8753] geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1a. § 20h wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „des 
Absatzes 3“ durch die Angabe „des Absat-
zes 4“ ersetzt.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 
eingefügt:

„(2) Die Krankenkassen und ihre 
Verbände berücksichtigen im Rahmen 
der Förderung nach Absatz 1 Satz 1 auch 
solche digitalen Anwendungen, die den 
Anforderungen an den Datenschutz ent-
sprechen und die Datensicherheit nach 
dem Stand der Technik gewährleisten.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.
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Entwurf Beschlüsse des 14. Ausschusses 

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und 
wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird nach der Angabe „Ab-
satz 1 Satz 1“ die Angabe „und Ab-
satz 2“ eingefügt.

bb) In Satz 4 wird die Angabe „Absatz 2 
Satz 1“ durch die Angabe „Absatz 3 
Satz 1“ ersetzt.

1b. Nach § 20j wird folgender § 20k eingefügt:

„§ 20k

Förderung der digitalen Gesundheitskompe-
tenz

(1) Die Krankenkasse sieht in der Sat-
zung Leistungen zur Förderung des selbstbe-
stimmten gesundheitsorientierten Einsatzes di-
gitaler oder telemedizinischer Anwendungen 
und Verfahren durch die Versicherten vor. Die 
Leistungen sollen dazu dienen, die für die Nut-
zung digitaler oder telemedizinischer Anwen-
dungen und Verfahren erforderlichen Kompe-
tenzen zu vermitteln. Die Krankenkasse legt 
dabei die Festlegungen des Spitzenverbands 
Bund der Krankenkassen nach Absatz 2 zu-
grunde.

(2) Der Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen regelt unter Einbeziehung unab-
hängigen, ärztlichen, psychologischen, pflege-
rischen, informationstechnologischen und sozi-
alwissenschaftlichen Sachverstands das Nä-
here zu bedarfsgerechten Zielstellungen, Ziel-
gruppen sowie zu Inhalt, Methodik und Quali-
tät der Leistungen nach Absatz 1.

(3) Der Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen berichtet dem Bundesministerium 
für Gesundheit alle zwei Jahre, erstmals bis 
zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des 
24. auf die Verkündung folgenden Kalender-
monats], wie und in welchem Umfang seine 
Mitglieder den Versicherten Leistungen nach 
Absatz 1 gewähren. Der Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen bestimmt zu diesem Zweck 
die von seinen Mitgliedern zu übermittelnden 
statistischen Informationen über die erstatte-
ten Leistungen sowie Art und Umfang der 
Übermittlung.“
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B. Besonderer Teil 

Soweit der Ausschuss für Gesundheit die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 19/13438, 
19/13548 empfiehlt, wird auf die Begründung im Gesetzentwurf verwiesen. Zu den vom Ausschuss für Gesund-
heit vorgeschlagenen Änderungen ist darüber hinaus Folgendes anzumerken: 

Zu Artikel 1  (SGB V) 

Zu Nummer 1a (§ 20h) 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe b. 

Zu Buchstabe b 

Die Regelung stellt sicher, dass im Rahmen der Selbsthilfeförderung sowohl die Nutzung von ausschließlich di-
gitalen Anwendungen, als auch die Nutzung von Angeboten mit analogen und digitalen Anwendungen, sowie 
von rein analogen Angeboten gleichberechtigt unterstützt wird. In der gesundheitlichen Selbsthilfe nutzen Selbst-
hilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen bei ihrer Tätigkeit zunehmend verschiedene digitale Anwen-
dungen, wie z. B. Online-Plattformen, Chat-Foren, Apps oder bieten Online-Beratungen an. Digitale Anwendun-
gen ermöglichen eine orts- und zeitunabhängige Nutzung und bieten somit ein hohes Potential für die Einbezie-
hung weiterer Zielgruppen in die gesundheitliche Selbsthilfe wie beispielsweise junge Menschen, Menschen mit 
seltenen Erkrankungen und/oder eingeschränkter Mobilität sowie Menschen in infrastrukturschwachen Räumen. 

Deshalb gilt es das Fördergeschehen in der Selbsthilfe weiterzuentwickeln und sicherzustellen, dass digitale An-
wendungen in der Selbsthilfe innovativ und nachhaltig im Fördergeschehen berücksichtigt werden. Hierdurch soll 
das vielfältige Potential digitaler Anwendungen für die Selbsthilfe besser genutzt werden. 

Die nach Absatz 3 Satz 1 in Folge der Ergänzung des neuen Absatzes 2 durch den Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen zu beschließenden Grundsätze gelten auch für ausschließlich im Internet agierende Initiativen. 
Bei der Anpassung der Grundsätze zu den Inhalten der Förderung und zur Verteilung der Fördermittel berück-
sichtigt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen dabei die spezifischen Anforderungen digitaler Anwendun-
gen. 

Im Rahmen digitaler Anwendungen der Selbsthilfe sind die geltenden gesetzlichen Anforderungen an Daten-
schutz und Datensicherheit zu gewährleisten. 

Zu den Buchstaben c und d 

Es handelt sich um Folgeänderungen zu Buchstabe b. 

Zu Nummer 1b (§ 20k)  

Die Nutzung digitaler oder telemedizinischer Anwendungen und Verfahren kann einen Beitrag zur weiteren Ver-
besserung der Versorgung bei der Unterstützung und Begleitung von Therapien in allen Bevölkerungsschichten 
und Altersgruppen leisten. Eine bestmögliche Nutzung setzt voraus, dass seitens der Versicherten grundlegende 
Kompetenzen für den Einsatz digitaler Technologien bestehen. Die Kenntnisse und Fähigkeiten hinsichtlich des 
Einsatzes digitaler Technologien sind in der Bevölkerung sehr unterschiedlich verbreitet. Faktoren wie Alter, 
Lebensbedingungen oder Bildungsstand können zu Ungleichheiten in der initialen Inanspruchnahme und dauer-
haften Nutzung digitaler oder telemedizinischer Anwendungen und Verfahren führen. Es besteht Grund zur An-
nahme, dass einzelnen Gruppen von Versicherten die Nutzung der Potentiale entsprechender Technologien ohne 
den Erwerb grundlegender digitaler Kompetenzen verwehrt sein wird. Über technische Aspekte des gesundheits-
bezogenen Einsatzes digitaler Technologien hinaus bestehen zudem Wissenslücken, etwa hinsichtlich der Verar-
beitung personenbezogener Daten sowie der Betroffenenrechte. Die Vermittlung von digitaler Gesundheitskom-
petenz soll dementsprechend einen weiteren Beitrag zur Verminderung der Ungleichheit von Gesundheitschancen 
leisten. 

Zu Absatz 1 
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